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Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB 

 

Leistungsumfang 

Unsere Preiskalkulation basiert auf bewährt und praxiserprobten Standard-Lösungen. 

Inbegriffen sind: 

o Einmaliger Funktionstest 

o Einmalige Abnahme 

o Gerätekennzeichnung 

o Sicherheitskopie der Daten 

o Einmalige Inbetriebsetzung 

o Einmalige Instruktion der Nutzer 

o Projektsoftware nach Begleichung unserer Rechnungen 

Die Preise gelten bei einer Bestellung des gesamten offerierten Systems. Bei Teilbestellungen 

erhalten Sie von uns gerne eine revidierte Offerte. 

Nicht spezifizierte Dienstleistungen in der Offerte werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.  

Nicht inbegriffen sind: 

o Spezielle Planer- und kundenspezifische Wünsche, die nicht in schriftlicher Form 

bekannt gewesen sind bei der Offertstellung 

o Mehrmalige Inbetriebsetzungsphasen durch Drittverschulden 

o Elektroinstallationen und Elektroplanungen 

 

Geräte 

Bei Inbetriebsetzung der Feldapparate werden die Geräte auf Funktion überprüft, Sollwerte 

und Sequenzen gemäss Vorgabe eingestellt. 

Nicht inbegriffen sind: 

o Die Kontrolle der Installation, Anschlüsse, Einbau 

o Fehlersuche und Fehlerbehebung in der Elektroinstallation 
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Inbetriebsetzung 

Unser Preis gilt bei Inbetriebsetzung während der Arbeitszeit von Montag bis Freitag, 07:00 

bis 18:00 Uhr. 

Bei Arbeiten in der Nacht (20:00 – 06:00) sowie an Wochenenden und gesetzlichen 

Feiertagen wird ein Zuschlag von 50% der aktuellen Stundenansätze berechnet. 

Nicht im Preis enthalten sind nachfolgende Aufwendungen: 

o Sommer-Winter Nachregulierungen 

o Provisorische oder etappenweise Inbetriebsetzungen 

o Koordination der Inbetriebsetzungsarbeiten mit beteiligten Unternehmen 

 

Software 

Geistiges Eigentum der SuhreTec AG. Die Software darf nicht kopiert oder in veränderter Form 

eingesetzt werden. 

Software-Garantie 

1 Jahr nach Inbetriebnahme. Die Garantie erlischt durch unsachgemässe Handhabung sowie 

Software-Veränderungen durch Dritte. 

 

Zahlungsbedingungen 

o 30% nach Definition Projekt-Anforderungen und Projektierungs-Phase 

o 30% nach Realisierung und Rest Lieferung der programmierten Komponenten 

o 30% nach Inbetriebnahme und Instruktion 

o 10% nach Projektübergabe, Softwareübergabe und Abnahme 

o 30 Tage netto 

o Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet 

o Reklamationen zur Fakturierung werden nur innert 10 Tagen entgegengenommen 

 

Gültigkeit unserer Offerten 

3 Monate 


